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Das Militärjahr 1985

I. Einleitung
1. Auch im Berichtsjahr 1985 war unsere Schwei-
zerische militärische Arbeit vom L/vwf der /'»ter-
«at/oKa/e« Lage bestimmt. Wenn auch von einer
ikuten militärischen Gefahr nicht gesprochen
werden konnte, glimmten doch mancherorts auf
der Welt kleinere und grössere Brandherde,
deren Ausweitung zum Grossbrand jederzeit
möglich war. Der Zermürbungskrieg in Afgha-
nistan lief auch in seinem fünften Jahr weiter
und erneut ist es dem materiell weit überlege-
nen Aggressor nicht gelungen, den bewunde-
rungswürdigen Widerstand des afghanischen
Volkes zu brechen. Aber es beginnt sich immer
mehr zu zeigen, dass die Kräfte eines allein ste-
henden kleinen Volkes nicht unbeschränkt sind,
und dass mit dem Heldenmut allein auf die
Dauer nicht Krieg geführt werden kann. Auch
der Golfkrieg konnte im Jahr 1985 nicht been-
digt werden; dieses Drama tobte mit seinen
sinnlosen Verlusten und Zerstörungen mit vol-
1er Heftigkeit weiter und lässt kein Ende abse-
hen. An verschiedenen Stellen der Welt: im süd-
liehen Amerika, in Afrika und vor allem im
Nahen Osten herrschten Spannungen und Wir-
ren, die von Verantwortungslosen geschürt wur-
den, und die vor allem zu einer erschreckenden
Ausweitung des politisch motivierten, weltwei-
ten Terrors geführt haben. Zwar zeigten sich auf
der internationalen Szene einzelne kleine Licht-
blicke. Die von der Sowjetunion abgebrochenen
Genfer Gespräche zwischen den Grossmächten
über die atomare Rüstung-wurden im März 1985

wenigstens wieder aufgenommen, und auch das

vorweihnachtliche Gipfeltreffen zwischen dem
Präsidenten der USA, Reagen, und dem sowjeti-
sehen Parteichef Gorbatschow liess einige
bescheidene Hoffnungsschimmer aufkommen.
Aber gerade dieses Gespräch hat gezeigt, wie

gross die Gegensätze zwischen Ost und West,
und das gegenseitige Missverstehen und Miss-
trauen zwischen den grossen Mächteblocks
immer noch sind; von einer eigentlichen Annä-
herung kann wohl nicht gesprochen werden.

In dieser Lage war es für uns geboten, nicht nur
unsere aa/vm'tereS'/c/!? weiterhin
voranzutreiben, sondern auch die y'erferze/hge
L/a.satzöereb.scÄn/? üLr.T/wee für den schlimm-
sten Fall sicherzustellen.

2. Das von einer Gruppe «Für eine Schweiz
ohne Armee und für eine umfassende Friedens-
Politik» am 25. Februar 1985 angekündigte
Volksbegehren für die HfocLajTwtg der-rc/nve/ze-
/ArLen Armee, soll bis Ende des Jahres über
50 000 Unterschriften erhalten haben. Da die
Sammelfrist noch bis zum 12. September 1986

läuft, ist anzunehmen, dass das Volk über die
Initiative abstimmen muss. Ob es politisch und
sogar auch rechtlich zulässig ist, das Volksrecht
der Volksinitiative als Mittel zu einem rein poli-
tischen Versuchsballon zu missbrauchen, kann
man füglich bezweifeln.

II. Das Armeeleitbild
3. Veranlasst durch ein Postulat der beiden Räte
hat der Bundesrat am 29. Mai 1985 den eidge-
nössischen Räten einen Bericht über das Armee-
/e/fZu7rf erstattet, in welchem er über dessen bis-
herige Verwirklichung im Ausbauschritt 1984 -
1987 Bericht erstattete und die grossen Linien
umriss, die für den im Gang befindlichen Aus-
bau der Armee bestimmend sind. Der Bericht
gibt einen aufschlussreichen Überblick über die
sicherheitspolitischen und konzeptionellen
Grundlagen der Armee, umschreibt das heute
bestehende Bedrohungsbild und legt die bisher
erreichten Fortschritte im materiellen und orga-
nisatorischen Weiterausbau der Armee dar. Ins-
besondere setzt sich der Bericht mit den Fragen
des Waffeneinsatzes im Verbund, der Rolle des
Panzers im modernen Kampf und der Stellung
auseinander, die der Infanterie unter den heuti-
gen Verhältnissen zukommt. Mit aller Deutlich-
keit wird vom Bundesrat dazu festgestellt, dass

wir uns nicht mit der Schaffung eines «re/ne«
Lz/awter/eAeerej» begnügen dürfen, sondern
dass auch die Infanterie auf einen wirkungsvol-
len technischen Rückhalt zur Führung eines
koordinierten Kampfs der verbundenen Waffen
angewiesen sei. Die in der Konzeption für die
militärische Landesverteidigung vom Jahr 1966

festgelegten Kampfformen haben nach wie vor
volle Gültigkeit. Besonderes Gewicht legt der
Bundesrat auf die Förderung der Massnahmen,
die im Fall eines strategischen Überfalls die
Schwächen der Miliz überwinden und eine mög-
liehst rasc/ze mz/härwe/ze Rerez'Ac/za/f gewährlei-
sten sollen.
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III. Militärgesetzgebung und Militärverwaltung
4. Der auf G rund der Revision des Bundesgeset-
zes über die Militärorganisation (MO) neu kon-
zipierte M/V/Vä/m/ie /rawew£//ens/ (MFD) wurde
mit einer Verordnung vom 3. Juli 1985 vollstän-
dig neu geordnet. Diese Verordnung bildet den
Grunderlass für den MFD, deren Angehörige in
der Armee Dienst leisten und für Aufgaben ein-

gesetzt werden, die keinen Kampfauftrag ein-
schliessen. Leider ist die Zahl der Anmeldungen
zum MFD rückläufig.

Neu geordnet wurde mit einer Verordnung vom
3. Juli 1985 auch der dem
Schweizerinnen angehören, die der Armee, im
Sinn der internationalen Abkommen, für die

Behandlung und Pflege von Verwundeten und
Kranken sowie für weitere sanitätsdienstliche
Verrichtungen zur Verfügung stehen.

Der Stab für Gesamtverteidigung wurde beauf-

tragt, auf Grund der Ergebnisse eines Vernehm-
lassungsverfahrens über die 57<?//;mg t/er Frau Zw

(/er Gevûw/ve/te/W/gMrtg konkrete Lösungsvor-
schlüge auszuarbeiten. Bei diesen ist davon aus-

zugehen, dass die Dienstleistungen der Frauen
grundsätzlich freiwillig erfolgen sollen.

5. Veranlasst durch eine Botschaft des Bundes-
rats vom 17. April 1985 haben die eidgenössi-
sehen Räte die M///(j>(//e«.V/m/w«gert (/er //m

.4(/v/(7/;(/ M'o/?/2<?//(/(?/7 Sc/nte/zer neu geordnet.
Demnach wird die Einrückungspflicht der Aus-
landschweizer im Fall einer allgemeinen Kriegs-
mobilmachung inskünftig auf die ersten drei
Jahre des Auslandaufenthaltes beschränkt,
wobei die Einrückungspflicht auf die Angehöri-
gen des Landsturms ausgedehnt wurde. Der
Bundesrat bestimmt die Länder, aus denen ein-

gerückt werden muss.

6. Nachdem das Schweizervolk in der Volksab-
Stimmung vom 26. Februar 1984 das Volksbe-
gehren «für einen echten Zivildienst auf der
Grundlage des Tatbeweises» mit grossem Mehr
verworfen hatte, wurde nach Lösungen gesucht,
um den S7ra/vo//zwg gegenüber D/e/rsVvmm'ge-
rem z(/ ((e^Mr/m/wa/A/ere«»; für die wirklich ech-

ten Dienstverweigerer, die aus religiösen oder
ethischen Motiven handeln, sollte eine huma-
nere gesetzliche Regelung gefunden werden.
Über einen von einer Expertenkommission aus-

gearbeiteten Entwurf zu Änderungen des Mili-
tärstrafgesetzes und der MO wurde im Jahr 1985

Namensänderung: Der FHD ist neu in (Militärischer Frauendienst) (MFD) umbenannt worden
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ein Vernehmlassungsverfahren durchgeführt.
Mit der vorgeschlagenen Neuregelung, die sich
an das bestehende Verfassungsrecht hält, soll
insbesondere der Strafvollzug in Gefängnissen
ersetzt werden durch eine nicht-kriminelle
Strafe der eingeschränkten Freiheit. Der wo#!?«-
/ose Af/7/7ärrf/enj/ aus Gew/ssensgrüne/e« soll auf
der Gesetzesstufe verankert werden. Auf Grund
der Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens
sollen 1986 Bericht und Antrag an die eidgenös-
sischen Räte gerichtet werden.

Von den Militärgerichten wurden im Jahr 1985

wegen Dienstverweigerung 686 Wehrmänner
/zestra/t (Vorjahr 788). In der Zahl der Verurtei-
lungen ist somit ein ordentlicher Rückgang ein-
getreten.

7. Das EMD hat mit dem Projekt GRAL eine
Ge/wezVz/rosZe/z-lTerra/za/jw durchgeführt, in
welche 1360 Stellen der Gruppe für Ausbildung
einbezogen wurden, die sich auf 37 verschiede-
nen Standorten befinden. Die Analyse hat für
die untersuchten Stellen ein auffallend hohes
Einsparungspotential von rund 25% ergeben.
Die Realisierung der ermittelten Rationalisie-
rungsmöglichkeiten, bei der auf zahlreiche
gesetzliche faktische Bindungen Rücksicht
genommen werden muss, soll sich über die
nächsten 5 Jahre erstrecken.

8. Mit einem Bundesbeschluss über die Verwal-
tung der schweizerischen Armee (BVA) wurde
für die Offiziersaspiranten, Unteroffiziere,
Gefreiten, Soldaten und Rekruten eine .S'o/t/cr-

/zö/zw/zg beschlossen. Diese gilt grundsätzlich
nicht für Offiziere, mit Ausnahme der ihren
Grad als Leutnant und als Hauptmann abverdie-
nenden Subalternoffiziere, die eine Soldzulage
erhalten. Dagegen sind für die Offiziere ver-
schiedene schon bisher ausgerichtete Entschä-
digungen in den Sold eingebaut worden.

Die Soldansätze der Armee sind seit 1972 nicht
mehr der Teuerung angepasst worden, in der
Meinung, dass dem Militärsold - im Gegensatz
zu den Leistungen des Erwerbsersatzes - kaum
eine soziale Bedeutung zukomme; dieser gilt
eher als eine Art von persönlichem «Taschen-

geld» des Soldaten.

Neu in die BVA wurde die Ermächtigung des

Bundesrats aufgenommen, inskünftig nicht nur
die Rekruten, sondern generell alle Angehöri-
gen der Armee in den Genuss verbilligter
(//7awZ>j-.ßa/i«/)/7/e»e kommen zu lassen. Mit

einer Verordnung vom 30. September 1985 hat
der Bundesrat den Einheitspreis für die Billette
auf 5 Franken festgesetzt.

9. Eine Revision des Bundesgesetzes über die
Rfe/ir- trat/ Z/vz'/sc/iMtz-

ß/7/c/n/ge brachte eine Erhöhung der täglichen
Entschädigung für Alleinstehende von 35 auf
50% des vordienstlichen Erwerbseinkommens.
Ferner sollen an alleinstehende Rekruten ein-
kommensbezogene Entschädigungen aus-
gerichtet werden, und es sollen die Entschädi-
gungen der Erwerbsersatzordnung wie ein
Erwerbseinkommen von der AHV/IV erfasst
werden.

10. Auf Anfang 1986 sind auch die ße/zte« r/er
M/ztärvera/c'/zerang der inländischen Lohn- und
Preisentwicklung angepasst worden.

11. Mit einer Änderung des Bundesbeschlusses
über die Truppenordnung wurde der aus dem
Generalstab losgelöste M///7ä>-£7',s'e«Äfl/z/7rf/e//.s/

in einen Dienstzweig umgewandelt. Gleichzei-
tig wurde der neue Dienstzweig zWo/zz/mar/zM/zg

aufgestellt.

12. Mit einer Botschaft vom 26. Juni 1985 bean-

tragt der Bundesrat den eidgenössischen Räten,
parallel zu einer entsprechenden Revision des

bürgerlichen Strafgesetzbuchs - eine Änderung
von verschiedenen Bestimmungen des M//z7är-
.stra/gayez'ze.s, insbesondere betreffend die straf-
baren Handlungen gegen Leib und Leben,
gegen die Sittlichkeit und gegen die Familie.

13. Aus der grossen Zahl arfw/n/itra/zver kör-
sc/z/7/ten verschiedener Art, die im Jahr 1985

erlassen wurden, seien insbesondere genannt:

- eine Verordnung vom 23. Januar über 2?ez-

trage a« «w?eetaMg7/c/7e Motoz/ö/zrzewge,

- eine Verordnung vom 26. Juni über den »z/7/-

rari-sc/zez; Grrasse«verA:e/;r,

- eine Verordnung vom 11. September über
w /// tarisr/z e £7; z\ycM<7/'g«/zge«.

IV. Die militärische Ausbildung
14. Das Schwergewicht unserer militärischen
Tätigkeit lag im Berichtsjahr wiederum in der
Hw.s/>/7r/M«g.5'fl/7>e/f /7z Sc/zw/e/z z/z/d Atzwe/z z/er

Hrazee, in welchen nach den Bestimmungen
unserer Milizorganisation grosse Teile der
Armee und damit zahlreiche militärdienst-
Pflichtige Schweizer Bürger tätig mitgewirkt
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haben. Diese vielfach im Stillen geleistete
grosse Arbeit konnte ohne nennenswerte aus-
sere Schwierigkeiten erfüllt werden.

In zwei grossen 7ru/!/7eMÜöwMgeM /w .d/rMeeAior/«-
wurde die Einsatzbereitschaft mehrerer

Heereseinheiten geprüft.

15. Die Geschäftsprüfungskommission des

Nationalrats hat sich in einer Sitzung vom
28. Mai 1985 mit dem /«sfn/AYoreM/z/'oWezw, ins-
besondere mit den Bestandesfragen im Instruk-
tionskorps auseinandergesetzt. Die Kommis-
sion gelangte zum Schluss, dass der heutige
Bestandesengpass - der übrigens im Berichts-
jähr etwas gemildert werden konnte - vor allem
vom Einsatz von Instruktoren ausserhalb des

eigentlichen Ausbildungsbereichs verursacht
werde; dieser müsse in Zukunft reduziert wer-
den. Auch vertrat die Kommission die Auffas-
sung, dass Oberstleutnants und sogar Obersten
ebenfalls als Einheitsinstruktoren eingesetzt
werden sollten; der Automatismus in der Beför-
derung zum Obersten wirke sich nachteilig aus
(wobei die Kommission übersah, dass die
Instruktoren nach den Bestimmungen befördert
werden, die auch für die Milizoffiziere Gül-
tigkeit haben).

16. Unter den Projekten für die JEa/Ti?«-, Gc/ue.«-
«Mr/ Ü6w«g.s/>/ü7ze der Armee bereitet den militä-
rischen Stellen nach wie vor das Projekt Äor/ie«-
fAurm besondere Sorgen. Im Infanteriegelände
dieses Platzes wurde mit den Tiefbauarbeiten
begonnen und ein erster Teil der Kasernenzu-
fahrt wurde fertiggestellt. Über die Frage des
Standorts der Kaserne sowie das vom EMD für
die Aufklärungstruppen zusätzlich bean-
spruchte Gelände konnte das Enteignungsver-
fahren noch nicht abgeschlossen werden.

17. Der £7«satz vom w/'/iYaVAc/ie« M/Mc/m

7n//>/?enve/'öäMdeM zzz mcAf/w/V/râ/ïscAen Zwec/reM

hatte vor allem Hilfscharakter in den Fällen von
Katastrophen.
Anlässlich des Gen/er G/fi/è/rre^e/u erfüllte das

verstärkte Inf Rgt 10 den militärischen Bewa-
chungsdienst. Die Truppe stand im aktiven
Dienst und wurde vereidigt.

18. Vom 7. bis 18. Januar 1985 führte die Flieger-
truppe ein Luftkampftraining im Überschallbe-
reich auf einer mit modernen Anlagen ausgerü-
steten Übungsbasis in Sa/tf/w/ew durch. An die-
sem wertvollen Training nahmen Instruktoren
der Fliegertruppe und Angehörige des Überwa-
chungsgeschwaders teil.

Anlässlich des Genfer Gipfeltreffens übernahm die Truppe den Bewachungsdienst.
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Mit dem Kampfpanzer Leopard II wurde bereits die Truppenausbildung aufgenommen

19. Für die Einführung des elektronischen .4/T/7-

/enT-Fej/er/eüyy.ytew.s <55 «Fargo» hatten die in
den Abteilungs- und Batterie-Feuerleitstellen
der mobilen Artillerie eingeteilten Wehrmänner
einen Einführungskurs von 6 Tagen zu leisten.

20. Am 5. Dezember 1985 wurde anlässlich
einer Schiessübung eines Nahkampfkurses auf
St. Luziensteig bei starkem Föhn ein IkaMtra/tt/
entfacht, der Teile eines zwar auf Schweizerbo-
den liegenden, aber der liechtensteinischen
Gemeinde Balzers gehörenden Waldes zer-
störte.

V. Material und Bauten

21. Das mit einer Botschaft des Bundesrats vom
29. Mai 1985 über die Beschaffung von
Rüstungsmaterial vorgelegte RtArwn.g.sp/'o-

gramw 79&5 sah Verpflichtungskredite im
Gesamtbetrag von 657 Mio Franken vor. Das

wegen der vorgezogenen Beschaffung des Pan-

zers Leopard II umfangmässig relativ beschei-
dene Programm beantragte für die Infanterie die
Beschaffung von Handgranaten 85 und für die

Artillerie von Laser-Goniometern 85. Das
Schwergewicht des Programms lag in einer Ver-

Stärkung der Flieger- und der Fliegerabwehr-
trappen (Taktisches Flieger-Radarsystem «Taf-

lir», Luftlage Integrationssystem «Florin»,
Kampfwertsteigerung der «Mirage»-Flugzeuge,
Treibstoffbehälter für die «Tiger»-Maschinen
sowie Systeme der elektronischen Aufklärung
«Omega» und des VHF-Bodenfunks). - Die eid-
genössischen Räte haben dem Rüstungspro-
gramm 85 unter Abstrich von 2 Mio Franken
zugestimmt.

22. Uber die versc/neûfewen ILa^enfypen «nr/
Wa#e/2.sv.Vewe können folgende Angaben
gemacht werden:

- Für das SVwrmgewAr 90 wurde die Werkerpro-
bung aufgenommen,

- Die in der Schweiz als Lizenzbauten her-
gestellte dritte Serie der FanzeraFwe/zr-LenA:-

wa/Fe« «ZVago«» hat ihren Leistungstest
bestanden. Diese dritte Serie wird mit einem
leistungsfähigeren Gefechtskopf ausgerüstet,

- Die Erprobung der Serientauglichkeit der
«helvetisierten» Panzer «Feoparrf //» konnte
erfolgreich abgeschlossen werden. Mit den
direkt aus der BRD bezogenen Panzern wurde
die Truppenausbildung aufgenommen. Im

Der Fourier 3/86 87



Zusammenhang mit dem Lizenzbau wurden
die ersten Gegengeschäfte (Kompensations-
geschäfte) anerkannt,

- Der im Jahr 1984 getroffene Entscheid über
den Afac/z/b/ger des- Jeep wurde vorläufig
zurückgezogen; dieser soll erst mit dem
Rüstungsprogramm 1986 erfolgen,

- Im Frühjahr 1985 konnte die Fliegertruppe
das letzte vow 7>'p «77ger»
übernehmen. Damit ist die schweizerische
«Tiger»-Flotte vollständig,

- Abgeschlossen wurde auch die Auslieferung
der Leuer/e/fgera/e «V/çyguard» an die Flug-
platz-Fliegerabwehr,

- Vier leichte Fliegerabwehr-Abteilungen wur-
den aufgelöst, während zwei weitere Flieger-
abwehr-Lenkwaffenabteilungen mit dem
Len/ovo/fen Sys/ew «Rap/er» ausgestattet wur-
den. Der umstrittene «Rapier»-Richtplatz in
Eriswil konnte von einer weiteren Rekruten-
schule übernommen werden.

- Die Überprüfung grosser Kampfmittel, wie
Panzer und Flugzeuge auf e/eA-rrowagwefwc/ie

/wpu/se (TiMP/ kann inskünftig mit einem
eigens entwickelten, transportablen Simula-
tor vorgenommen werden,

- Die Ge/törsr/wrzge'rai'e #6 sind beschaffungs-
reif. An Wehrmänner, die eine Brille tragen,
soll inskünftig eine einheitliche 7fflwp/Z>n//e
abgegeben werden, um damit die Entschädi-
gungsleistungen für defekte zivile Brillen her-
abzusetzen.

23. Die Botschaft des Bundesrats vom 18. März
1985 über w///rü>«c/te Sauren und Lande/werè
(Sau/>or.sc/)a/r 79#5/ beantragt die Erstellung
von militärischen Bauten, Bauten für Rüstungs-
dienste, Landerwerbe sowie die Gewährung von
Zusatzkrediten für früher bewilligte Vorhaben
in einem Gesamtbetrag von 333,11 Mio Franken.
Die eidgenössischen Räte haben dem Pro-

gramm zugestimmt.

VI. Mutationen in der obersten Armeeführung

- Als Nachfolger des aus Altersgründen
zurückgetretenen bisherigen Generalstabs-
chefs, Korpskdt Zumstein, wurde TforpsAow-
mandant Fugen Lwt/y, bisher Kdt FAK 2 zum
neuen Generalstabschef gewählt,

- Zum neuen Kdt FAK 2 wurde Aü/py/comman-
danr 7M//ß/nde/; bisher Kdt F Div 6 ernannt,

- Als Nachfolger des auf Ende Juli 1985 in den
Ruhestand getretenen Charles Grossenba-
eher wurde 7)/'. Fe//x JJ7rr//n zum neuen
Rüstungschef ernannt,

- Auf den 31. Januar 1986 trat der Direktor
der Zentralstelle für Gesamtverteidigung,
Dr. .4//red JFyser, von seinem Amt zurück.

ÄÜ//X

Ein PAL-Zug der Rdf PAL Kp eingegliedert im Rdf Bat.
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